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Anordnung
über die Bildung und Verwendung des Fonds 
wissenschaftlich-technische Entwicklung des 

Produktionsmittelhandels in den dem Volkswirt
schaftsrat unterstehenden Staatlichen Kontoren des 

Produktionsmittelhandcls.
Vom 10. Juni 1965

Auf Grund der Anordnung vom 20. April 1965 zur 
Einführung der wirtschaftlichen Rechnungsführung in 
den dem Volkswirtschaftsrat unterstehenden Staat- 

y liehen Kontoren des Produktionsmittelhandels (GBl. III 
S. 53) wird im Einvernehmen mit dem Minister der 
Finanzen folgendes angeordnet:

§ 1

mittelhandels entsprechend dem bestätigten Plan der 
sozialistischen Rekonstruktion und Rationalisierung zu 
verwenden.

(2) Die konzentrierte und koordinierte Nutzung der 
wissenschaftlich-technischen Kapazitäten der Industrie, 
an Hochschulen und Akademien ist durch die Vertrags
forschung auf der Grundlage der Planaufgaben zu ge
währleisten. Die sich daraus ergebenden gegenseitigen 
Verpflichtungen sind durch Wirtschaftsverträge zu 
sichern.

§3
(1) Die Hauptdirektoren der Staatlichen Kontore 

legen für die Handelsbetriebe die Einzelheiten der 
Mittelanforderung aus dem Fonds wissenschaftlich- 
technische Entwicklung des Produktionsmittelhandels 
fest.

Bildung des Fonds wissenschaftlich- 
technische Entwicklung des Produktions

mittelhandels
In den Staatlichen Kontoren ist ein Fonds wissen

schaftlich-technische Entwicklung des Produktions
mittelhandels zu bilden. Die Höhe des Fonds wird 
bestimmt durch die im Plan der sozialistischen Rekon
struktion und Rationalisierung bestätigten Aufgaben 
und Mittel. Der Fonds ist zu Lasten der Handelskosten 
der Handelsbetriebe zu bilden und in die VVB-Umlage 
einzubeziehen.

Verwendung des Fonds wissenschaftlich- 
technische Entwicklung des Produktions

mittelhandels
§ 2

(1) Die Staatlichen Kontore haben den Fonds wissen
schaftlich-technische Entwicklung des Produktions-

(2) Aus dem Fonds wissenschaftlich-technische Ent
wicklung des Produktionsmittelhandels sind zu finan
zieren:
— Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die im Rah

men der Vertragsforschung außerhalb des Bereiches 
der Staatlichen Kontore bzw. in Instituten der Hoch
schulen und Akademien bearbeitet werden;

— Entwicklungsarbeiten in Handelsbetrieben der 
Staatlichen Kontore.
Die Finanzierung schließt den Bau von Funktions
und Fertigungsmustern und Versuchsanlagen ein;

— Beteiligungen der Staatlichen Kontore gemäß § 5 
Abs. 3 der Anordnung vom 8. Oktober 1963 über die 
vorläufige Regelung zur Bildung und Verwendung 
des Fonds Technik in den dem Volkswirtschaftsrat 
unterstehenden Vereinigungen Volkseigener Be
triebe für das Jahr 1964 (GBl. II S.703);


